Briefkopf des kirchlichen Rechtsträgers

Vorname Name (der beschäftigten Person)
Straße Hausnr. 
PLZ Ort


Aufforderung zur Vorlage eines aktuellen erweiterten Führungszeugnisses 
[Anrede],
im Rahmen ihrer Präventionsarbeit ist es der Erzdiözese Freiburg ein Anliegen, sichere Räume für Kinder, Jugendliche und schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene zu schaffen und zu erhalten und dafür schützende Strukturen auszubauen. Diesem Ziel dienen verschiedene Maßnahmen: unter anderem die „Erklärung zum grenzachtenden Umgang mit Verhaltenskodex“, die Teilnahme an einer Präventionsschulung sowie die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses. Dadurch soll auch eine höhere Sensibilisierung für eine Kultur der Achtsamkeit erreicht werden.
Grundlage hierfür bildet die „Rahmenordnung zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt“ sowie die dazu erlassene Ausführungsordnung[footnoteRef:1]. In der Präambel der Rahmenordnung heißt es:  [1:  Siehe Rahmenordnung – Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz (ROPräV), Amtsblatt Nr. 31, 2019 S.237ff. abrufbar unter https://www.kirchenrecht-ebfr.de/document/194 sowie Ordnung zur Ausführung der von der Deutschen Bischofskonferenz erlassenen Rahmenordnung – Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen (AROPräv), Amtsblatt Nr. 33, 2021, S. 232ff. abrufbar unter https://www.kirchenrecht-ebfr.de/document/1070 
] 

„Die Prävention ist integraler Bestandteil der kirchlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen. Ziel der katholischen Kirche und ihrer Caritas ist es, allen Kindern und Jugendlichen sowie schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen im Geiste des Evangeliums und auf der Basis des christlichen Menschenbildes einen sicheren Lern- und Lebensraum zu bieten. In diesem Lern- und Lebensraum müssen menschliche und geistliche Entwicklung gefördert sowie Würde und Integrität geachtet werden. Dabei soll vor Gewalt, insbesondere vor sexualisierter Gewalt geschützt werden.“
Mit den oben genannten Maßnahmen greift die Erzdiözese entsprechende staatliche Vorgaben auf. So sind nach §72a SGB VIII alle Personen, die mit der Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung bzw. Ausbildung von Minderjährigen oder anderen Schutzbefohlenen betraut sind oder vergleichbaren Kontakt zu diesen haben, verpflichtet, in regelmäßigen Abständen ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen. Die diözesane Ordnung ergänzt dies für Tätigkeiten mit schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen. 
Im Rahmen Ihrer Tätigkeit als hier bitte die konkrete Tätigkeit eingeben haben Sie im Sinne der genannten staatlichen und kirchlichen Ordnungen mit Kindern, Jugendlichen oder schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen zu tun: Sie beaufsichtigen, betreuen oder erziehen Minderjährige oder schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene bzw. bilden diese aus. Aufgrund dieser Tätigkeit gelten auch für Sie die o.g. Maßnahmen. Sie sind verpflichtet, die Erklärung zum grenzachtenden Umgang zu unterzeichnen, an einer Präventionsschulung teilzunehmen sowie ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen. 
Es ist uns wichtig zu betonen, dass die Aufforderung, ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen, grundsätzlich angesichts der tatsächlich durchgeführten Tätigkeit erfolgt. Dabei werden die durchgeführten Tätigkeiten hinsichtlich des Gefährdungspotentials (nach Art, Intensität und Dauer der Tätigkeit) eingestuft. Die Aufforderung erfolgt somit unabhängig von der jeweiligen Person und ist somit kein Misstrauen Ihnen gegenüber. 
Wir haben das Verfahren der Antragsstellung sowie der Bearbeitung der erweiterten Führungszeugnisse im beigefügten Merkblatt ausführlicher beschrieben. Bitte beachten Sie die dortigen Hinweise. Insbesondere weisen wir darauf hin, dass das erweiterte Führungszeugnis nicht älter als drei Monate sein darf. 
Ihr erweitertes Führungszeugnis wird durch die die Zentrale Prüfstelle im Erzbischöflichen Ordinariat unter Einhaltung hoher Anforderungen des Datenschutzes eingesehen. Dabei ist ein hoher Schutz Ihrer sensiblen Daten gewährleistet. 
Wenn Sie kürzlich bereits ein aktuelles erweitertes Führungszeugnis bei einer für die Einsichtnahme zuständigen Stelle in der Erzdiözese Freiburg vorgelegt haben, können Sie alternativ dort einen „Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung bei mehreren Tätigkeiten nach §12 AROPräv“ stellen. Diesen können Sie hier: Materialien und weiterführende Links herunterladen, ausfüllen und an die entsprechende Stelle senden. 
Für eventuelle Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Wir bitten Sie um Verständnis für diese Maßnahme, die wir zum Schutz von Kindern, Jugendlichen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen treffen. Für Ihre Unterstützung der damit verbundenen Ziele danken wir Ihnen. 
Mit freundlichen Grüßen
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